
VO/0100/09  
Bebauungsplan Nr. 1135 - Am Schaffstal - 
- Aufstellungsbeschluss - 
 
 

Beschlüsse: 
 
 
04.03.2009 SI/7466/09 Bezirksvertretung Elberfeld-West TOP 4 
  
 
Es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1135 – Am Schaffstal – erfasst einen Teil 
bereich des Briller Viertels zwischen der Nüller Straße, der Katernberger Straße, dem 
Knappertsbusch Weg und der Funkstraße. 
 
2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1135 – Am Schaffstal – wird gem. § 2 Abs. 1 
BauGB für den unter Punkt 1 genannten Geltungsbereich beschlossen. Das 
Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB und von der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB wird 
abgesehen; das Monitoring gem. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
 
 
 
Einstimmigkeit , bei 2 Enthaltungen (CDU-Fraktion) 
 

 
10.03.2009 SI/6763/09 Ausschuss Bauplanung TOP 8 

  
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1135 – Am Schaffstal – erfasst einen Teil 
bereich des Briller Viertels zwischen der Nüller Straße, der Katernberger Straße, dem 
Knappertsbusch Weg und der Funkstraße. 
 
2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1135 – Am Schaffstal – wird gem. § 2 Abs. 1 
BauGB für den unter Punkt 1 genannten Geltungsbereich beschlossen. Das 
Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB und von der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB wird 
abgesehen; das Monitoring gem. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
Einstimmigkeit  bei zwei Enthaltungen (FDP und H. Schmitz). 
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